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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 0736/62 E 23. November 1962 RS 2

Stammrechtssatz

Es gibt Baugebrechen, deren Gefährlichkeit durch vorläu;ge Maßnahmen nicht beseitigt werden können. Hiezu gehört

ein Gebrechen an der Hauskanalanlage. Da eine Unterscheidung zwischen einer vorläu;gen Beseitigung der

Gebrechen und einer endgültigen Behebung des Schadens nicht möglich ist, ist auch die Instandsetzung der

Kanalanlage eine Sicherungsmaßnahme.
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